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Betreff 

Hinweis auf die ehrenamtliche Tätigkeit sowie die Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht, 
für alle neu bestellten Verbandsräte, die nicht Marktgemeinderatsmitglieder sind (Art. 19 
und 20 Gemeindeordnung - GO) 

 
Sachverhalt: 
 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der aktuellen Mitglieder des Zweckverbandes „Freie 
Jugendarbeit südlicher Landkreis Fürth“ für die Legislaturperiode 2026–2032 möchte ich Sie auf 
Ihre ehrenamtliche Tätigkeit sowie die damit verbundenen Pflichten hinweisen. 
 
Gemäß Art. 19 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) sind Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürger zur Übernahme gemeindlicher Ehrenämter verpflichtet. Sie wurden daher als 
Mitglieder des Zweckverbandes „Freie Jugendarbeit südlicher Landkreis Fürth“ für die 
Legislaturperiode 2026–2032 in ein kommunales Ehrenamt berufen. 
 
Ich weise Sie darauf hin, dass Sie nach Art. 20 der Gemeindeordnung (GO) verpflichtet sind, Ihre 
Aufgaben gewissenhaft und verantwortungsvoll wahrzunehmen. Darüber hinaus haben Sie über 
alle Angelegenheiten, die Ihnen im Rahmen Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt werden und 
deren Geheimhaltung erforderlich ist, Verschwiegenheit zu bewahren. Ebenso sind Sie zur 
sorgfältigen Erfüllung Ihrer Aufgaben verpflichtet. 
 
Bitte beachten Sie, dass Verstöße gegen diese Pflichten im Einzelfall mit einem Ordnungsgeld 
geahndet werden können. 
 
Ich bitte Sie außerdem, Ihre jeweiligen Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie weitere 
Vertreterinnen und Vertreter über diese ehrenamtliche Tätigkeit sowie die damit verbundenen 
Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflichten zu informieren. 
 
Zur Unterstützung der Erstellung der Sitzungsniederschrift können Tonaufnahmen gefertigt 
werden. Diese dienen ausschließlich der Protokollierung und werden nach Genehmigung der 
Niederschrift, spätestens jedoch nach Wegfall des Verarbeitungszwecks, unverzüglich gelöscht. 
Eine Weitergabe an unbefugte Dritte erfolgt nicht. 
 
Abschließend bitte ich Sie um Bestätigung, dass Sie die vorstehenden Hinweise zur 
ehrenamtlichen Tätigkeit, zu Ihren Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflichten sowie den Hinweis 
zur Fertigung und Verarbeitung von Tonaufnahmen zur Kenntnis genommen haben und diese 
beachten werden. 
 
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, sich im Zweckverband „Freie Jugendarbeit südlicher Landkreis 
Fürth“ zu engagieren. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. 
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